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Für ein 
 

Ausfuhrkennzeichen 
 
legen Sie bitte vor: 
 
 

• Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) 
 

• Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief) 
 

• Versicherungsbestätigungskarte für Ausfuhrkennzeichen (gelber und grüner 
Versicherungsschein) 
 

• Lastschrift / Einzugsermächtigung 
 

• Privatpersonen: 
Gültiger Personalausweis oder  
Reisepass mit Meldebescheinigung (nicht älter als sechs Monate) 
 

• Gewerbe:  
Handelsregisterauszug, Personalausweis (Kopie) des Geschäftsführers und/oder  
eine Gewerbeanmeldung 
 

• gültiger Hauptuntersuchungsnachweis 
 

• bei zugelassenen Fahrzeugen müssen die Kennzeichenschilder zur Entwertung 
vorgelegt werden 
 

• bei Zulassung durch einen Dritten: 
Zulassungsvollmacht mit Einverständniserklärung  
sowie Ausweis des Vollmachtgebers   u n d   des Bevollmächtigten 

 
 

Hinweis: Das Fahrzeug ist vorzuführen!  

http://www.kreis-hoexter.de/m_2277
http://www.kreis-hoexter.de/m_9803
http://www.kreis-hoexter.de/m_9803
http://www.kreis-hoexter.de/m_9802

